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Betr.

: 

Personalbeistellung durch deutsche Unternehmen (EAS.1140) 

Ist ein in der Möbelbranche tätiges österreichisches Unternehmen infolge seines knappen 

Personalstandes genötigt, auf von anderen Unternehmen bereitgestelltes Personal 

zurückzugreifen und wird hiebei auch Personal von einem deutschen Unternehmen (ohne 

inländischer Betriebstätte) ausgeliehen, dann können die nach Deutschland für die 

Arbeitskräftegestellung zu zahlenden Vergütungen in Österreich auf der Grundlage von Artikel 

4 DBA-Deutschland von der Abzugsbesteuerung nach § 99 EStG freigestellt werden, wenn der 

deutsche Unternehmer eine Ansässigkeitsbescheinigung auf dem Vordruck ZS-D1 beibringt (§ 

4 Abs. 1 der Durchführungsverordnung zum DBA-Deutschland, BGBl. Nr. 426/1994). 

 

29. September 1997 

Für den Bundesminister: 

Dr. Loukota 
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